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Belohnung auch sur den Krieger, im Tempel Gottes s

seinen Namen anschreiben zu lassen! Will man die

Franken nachahmen, so thue man es ganz, nicht zur

Hälste. Es ließen sich aber schwcizersche Denkmale,
finden — das Fest der Ecmpaeherschlacht, das noch ^

jährlich gcfeyert wird, giebt uns ein Beyspiel.

K n bli. Die Absicht des Beschlusses ist rühmlich und -

gerecht : indeß stimme ich Lüthi bey und finde dieses

^vorgeschlagene Denkmal sehr unzwckmäßig. Das
Fest der Schlacht bey Näsels wird in Giarus »och

jährlich geschert, und dabey jedesmal alle Namen der

Gefallenen verlesen. —> (Die Fortsetzung folgt).

Mannigfaltigkeiten.
Schreiben des Regierungs-Statthalters im

Canton Waîdstádten B. Trmtmamîs,
an die Herausgeber. Mdorf, io. Juni.

Sie wissen V. Rwrcsintanten, die Züge von hu-

maner Güte und nachbarlicher Theilnahme zu würd«-

gen, und mit dankbarer Feder ins Buch der Unsterb-

lichd.it zu zeichnen. Das Gvuocrnement von Neuen-

bura hat Z'-w Unterstützung der lMglücklichcu 'Wald-

flatter, nebst dem, daß aus der Hand der Kauf-
Mannschaft dieser Stätte der Gutherzigkeit, bereits

eine schöne Summe schon geflossen ist, eine Collecte

von i2,vo-> Fr. gemacht, die es, laut Aviso, durch

den Canal seiner zwey vortreflichen Mitglieder Dura-
cguier und Mvn.Nnollin, deren Mitwürkung ich bcson-

teru Dank zolle, zur Disposition des Bürger Zschokke,

Regierungs - Commissairs, bereits verzeigt hat.
Haben Sie die Güte, dieser Geschichte der Wohl-

thätigkcit in Ihrem Blatt zu erwähnen und neben

ihr den Dank des Waidstädters hinzulegen, dessen

aufrichtiger Dollmetsch zu seyn, ich mir zum besondern

Vergnügen mache.

Aus ei n c m B r i cfc, A r a n i z. I u n i. —
Es ist unbegreiflich, daß der Vollz « ehungs-
aus schu ß, von den« alle Finanzvorschlägc ausgehe»

müssen, zu Beziehung der dicKjährigen Zehendcn keinen

Antrag macht; es ist gewiß dieß das einzige Mittel
unsere Finanzen und vielleicht das Vaterland von dem

gänzlichen Ruin zu retten. Aber es ist hohe Zeit;
ein Theil des Heuzehcnde», der zum grossen Zehendcn

gerechnet wird, ist für dieses Jahr schon verloren,
»nd n enn man noch einen Monat säumt, so wird es

auch der Gctraidezchend seyn. Es ist Thatsache, mehr

als Zweydrittel unsrer Landbewohner geben ihn mit

Freuden wieder, wenn sie die Gewißheit habe», keine

andere — wenigstens direkte oder Territorialabgabe
bezahlen zu müssen. Lasse mau es sich doch gesagt
seyn, der Bauer giebt williger eine Garbe, als einen

Batzen aus seinem Beutel; und dabey ist das tröstliche
für ihn: wenn er nichts bezieht, fo bezahlt er auch
nichts —> und immer nur nach Maßgabe sinner Ein-,
nähme. Freylich ist mit der Beziehung des Zehendm
eine nicht geringe Schwierigkeit verbunden. Es giebt
Cantone, die ihn nie aufgcsteltr und Gegenden in
andern Cantoncn, die sich davon vor mchrern hundert
Jahren losgekauft haben, ftlederall wo dieses oder
jenes der Fall ist, sind dann auch die Güter bisher
theurer angekauft worden, als in den Gegenden,
wo der Zehend entrichtet wurde. Wollte man nun
alle Grundstücke in der Schweiz mit dem Zehende»
belegen; fo läge die Last eigentlich nur auf denen,
die ihn vorhin nicht bezahlten; die andern gäben nichts
oder deutlicher, sie gäben nur das, was ihnen ohne-
dieß nicht gehört; will man hingegen den Zehendcn
bloß von denjenigen fodern, die ihn bisher aufgestellt
haben: fo muß man für die Nicht-Zehendpflichtige»
eine andere Grundsteuer festsitzen, oder es dabey be-

wandt siyn lassen, daß nur die Hälfte oder Zwey,
dritte! des Siaatsbodens eine Abgab entrichten. Dieß
leztere enthielte eigentlich durchaus keine ttugercchtig-
keit, und die, welche bezahlten, hätten sich nicht zu

beklagen, weil, wie ich eben gesagt, sie nur das an-
den, was ihnen nicht zugehört und ihnen das Recht
zugestanden würde, sich auch nach Belieben loskaufen

zu können. — Indessen würde sich wohl Niemand
beklagen, wenn man won -de» nicht-zehendpflichtjgeu
Gütcrbcsitzern und von den Capitaliste««, für dieß Jahr
die zwen von« Tausind erhöbe, von den Zehmdpflich-
tigen hingegen den Zehenden; um das Verhältniß
dieser leztern noch vortheiihafter zu machen, müßten
die verfall»?» und unbczahlteiSZeheàn der zwen ver-
iwssenen Jahre, ganz oder doch gröstcntheils geschenkt

werden. Durch eine solche Maßregel würde den«

Staat sowohl als allen Anstalten und Partikularen,
welche Zehenden besitzen, cinsweiie», und für dieses

Jahr ein disponibles Eigenthum zugesichert und der

Gesetzgeber gewönne Zeit, das Gesetz über die Los-

käuflichst der Zeh enden und Bodeuzinse, nach Grund-
sätzen der Gerechtigkeit abzuändern.

Grosser Rath, -6. Juni. Keine Sitzung.

Senat, 16. Iu » i. Ni chts von Bedeutung.
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